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28.04.2023

Einleitung eines Verfahrens für eine Festlegung von Regelungen für die Bestimmung des 
kalkulatorischen Fremdkapitalzinssatzes für Betreiber von Verteilernetzen im 
Kapitalkostenaufschlag 
Ihr Az.: BK4-23-001 



          

         

        



        

         



I. Vorbemerkungen 



        

         







         

       





       

         

         

         

             



          



          

     







        



           





         

         





     





II. Übertragung der Regelungen für Übertragung- und Fernleitungsnetzbetreiber 



        

        





      

          





      



          





 





1. Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen –                             

Anleihen von Unternehmen 

          

        









     







     





 





       

        







          

         

          

        







2. Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften über 1 Millionen Euro bei einer 

anfänglichen Zinsbindung mit einer Laufzeit von über einem Jahr bis zu fünf 

Jahren 

         







           

       







        

      



       





      





  



          





III. Geltungsbeginn 







           





        

 

             







       

           







         





           

            





           







            









IV. Fazit  

            

     





       

            

         





            

       










